
Kennzeichnung als Risikoüberschwemmungsgebiet 
und als Fläche mit stark schwankenden bzw. hohen 
Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 

Der Geltungsbereich des Plangebietes wird als Risiko-
überschwemmungsgebiet (Gebiet, das bei Versagen ei-
nes Deiches überschwemmt wird) und als Fläche ge-
kennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei der 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB). 

Im gekennzeichneten Bereich ist potenziell mit einer      
Überschwemmung sowie mit stark schwankenden bzw. 
hohen Grundwasserständen zu rechnen. Auf Kapitel III 
der textlichen Festsetzungen zu diesem Bebauungsplan 
wird hingewiesen. 

Beschlüsse zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB und zur Durchführung des Be-
bauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durch die 
Gemeindevertretung 

 

 

am 21.01.2011 
 

Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-
ge gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB  

 
 

am 26.01.2011  
 
Bekanntmachung der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3 
Nr. 2 BauGB und der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

 
 
am 28.01.2011 

 
Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB und öffentli-
che Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
vom 07.02.2011 
bis 07.03.2011 

 
Prüfung und Entscheidung über die fristgemäß eingegangenen Stellungnah-
men und Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 und § 5 HGO als Sat-
zung durch die Gemeindevertretung 

 
 
 
 
am 18.03.2011 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Ver-
fahrensschritte mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

 

Trebur, den 24.03.2011 

 

 

 
.................................................. 

Jürgen Arnold, Bürgermeister 

 

 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen durch amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB 

 

Trebur, den 25.03.2011 

 

 

 
.................................................. 

Jürgen Arnold, Bürgermeister 

 

 

 
 
am 25.03.2011 

 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO) 

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind: 

− Gewerbebetriebe für Metalloberflächenbehandlung, 

− Forschungs-, Labor- und Werkstattgebäude,  

− Abwasseranlagen, die der Metalloberflächenbehandlung dienen, 

− Räume für Veranstaltungen, Seminare, Schulungen, Konferenzen etc., 

− die für diese Nutzungen erforderlichen Büro- und Nebenräume, 

− eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen oder für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter.  

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) 

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Als maximal zulässige Gebäudehöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum 
höchsten Punkt des Gebäudes.  

Die festgesetzte Höhe kann für untergeordnete bauliche Anlagen (z.B. Technische Auf-
bauten, Solaranlagen) um bis zu 2,0 m überschritten werden. 

2.2 Höhenbezugspunkt (Geländeoberfläche im Sinne von § 2 Abs. 5 HBO) 

Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die Fahrbahn-
oberkante der Untergasse (Mitte der Fahrbahn) in der Mitte der Außenwand, die der 
Straße am nächsten liegt. 

Der gebäudebezogene Höhenbezugspunkt ist senkrecht zur Untergasse zu ermitteln. 

Dieser Höhenbezugspunkt ist Geländeoberfläche im Sinne von § 2 Abs. 5 HBO. 

2.3 Zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen für Stellplätze 
mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO über die gemäß § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegte Grenze, wird bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
zugelassen.  

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Überschreitung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
(§ 23 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

Eine Überschreitung der in der Planfassung zeichnerisch festgesetzten Baugrenze in 
Richtung Untergasse durch An- und Vorbauten, ist bis zu einer Tiefe von 2,00 m zulässig. 

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Es sind Gebäude im Sinne der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig; die 
Gebäudelänge kann jedoch 50 m überschreiten. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 14 BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Nicht überdachte Flächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Eine zu-
sätzliche Begrünung dieser Flächen wird empfohlen. 

LKW-Stellplätze sowie sonstige Flächen, auf denen betriebsbedingte Verschmutzungen 
auftreten, die die Grundwasserqualität beeinträchtigen könnten, sind mit einem wasser-
undurchlässigen Belag zu versehen. 

5.2 Niederschlagswasserversickerung 

Auf den Dachflächen anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist, 
soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegen stehen, in den 
nördlich der Kläranlage verlaufenden Entwässerungsgraben „Vordere Lachplacken“ (Flur-
stück 66/2) oder in den westlich der Kläranlage verlaufenden Flutgraben des Astheim-
Erfelder-Entwässerungsverbandes zu leiten.  

Niederschlagswasser, dass auf LKW-Stellplätzen und Flächen anfällt, auf denen be-
triebsbedingte Verschmutzungen auftreten könnten, die die Grundwasserqualität beein-
trächtigen könnten, ist in den öffentlichen Kanal zu leiten. 

6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Grundstücksbepflanzung 

Die nicht überbauten oder als Garagen, Stellplätze, Zufahrten, Zuwege und Nebenanla-
gen genutzten Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflächen) sind mit Bäumen und Sträu-
chern zu begrünen.  

Die Begrünung ist, so weit möglich, als zusammenhängende Pflanzflächen an den 
Grundstücksrändern umzusetzen; bestehende Laubgehölze sind zu integrieren. 

7. Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen  

Für alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden fol-
gende Mindestanforderungen festgesetzt: 

Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 
Sträucher: 2 x verpflanzt, Größe 60-100 cm 

Es sind heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher zu verwenden. Alle Anpflan-
zungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude auszuführen. Sie sind 
dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind spätestens nach einem Jahr nach-
zupflanzen. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 HBO 

8. Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur für die am Ort Leistung erbringenden Betriebe zulässig. Fremd-
werbung ist nicht zulässig. 

Werbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zu einer Größe von 8,00 m² je Betrieb zulässig.  

Werbeanlagen über dem First und Werbeanlagen in beweglicher, veränderlicher, blin-
kender und reflektierender Form sind unzulässig. 

9. Einfriedungen 

Zulässig sind transparent wirkende Einfriedungen wie z.B. Maschendraht- oder Stabgit-
terzäune bis zu einer Höhe von max. 2,50 m sowie Bepflanzungen mit Laubgehölzen 
bzw. Kletterpflanzen. 

III. Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 

III. Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 

10. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände und Risikoüber-
schwemmungsgebiet) erforderlich sind 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessi-
sches Ried. Im Rahmen der Umsetzung sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen 
möglich, die bei einer künftigen Bebauung zu berücksichtigen sind. Im Einzelnen sind die 
Vorgaben des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ mit Datum vom 9. 
April 1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999, 
S. 1659 und 31/2006, S. 1704, zu beachten. 

Für den Planungsbereich wurden von dem Wasserversorgungsunternehmen Bemes-
sungsgrundwasserstände erarbeitet und der Kommune zur Verfügung gestellt. Diese 
Bemessungsgrundwasserstände sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, um 
Vernässungsschäden zu vermeiden.  

Weiterhin liegt das Baugebiet in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet, das bei 
Versagen eines Deiches überschwemmt wird. 

Aufgrund § 13 Abs. 3 HWG sind bei Sanierung und Neubau von Objekten Vorkehrungen 
zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzusehen, um den Ein-
trag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand 
der Technik zu verhindern. 

IV. Hinweise und Empfehlungen 

11. Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehör-
de unverzüglich anzuzeigen. 

12. Altlasten 

Informationen zu Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Bo-
denveränderungen oder Grundwasserschäden liegen für das Plangebiet nicht vor.  

Bei allen Maßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist jedoch auf sensori-
sche Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes festge-
stellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist 
umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt, Dez. IV/DA 41.5 zu informieren. 

13. Leitungs- und Baumschutzmaßnahmen 

Tiefwurzelnde Bäume müssen einen Mindestabstand von 2,5 m zu Versorgungskabeln 
aufweisen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die Kabel gegen Wurzeleinwir-
kungen zu sichern oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. 

14. Artenempfehlungen 

Zur Grundstücksbegrünung wird die Verwendung folgender heimischer, standortgerechter 
Arten empfohlen. 

15. Bäume 

Acer campestre   Feldahorn 
Acer platanoides   Spitzahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Juglans regia    Walnuss 
Prunus Padus   Traubenkirsche 
Quercus petrea   Traubeneiche 
Quercus robur   Stieleiche 
Sorbus domestica   Speierling 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Tilia cordata    Winterlinde 

16. Sträucher und Heckenpflanzen 

Acer campestre   Feldahorn 
Amelanchier lamarckii  Kupferfelsenbirne 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Cornus mas    Kornelkirsche 
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus   Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare   Gewöhnlicher Liguster 
Lonicera xylosteum   Gewöhnlicher Heckenkische 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa spec.    Verschiedene Wildrosen 
Salix spec.    Weiden 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus   Wasserschneeball 

− Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 

− Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

− Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 

− Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46) 

− Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 

− Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629) 

− Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Art. 12 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163) 

− Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 584) 

− Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.11.2010 (BGBl. I S. 1728) 

− Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F vom 24.02.2010 
(BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I 
S. 1163) 


